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fehlen, die sich selbst bei fortgesetzt erfolgloser Ausbil-
dungsplatzsuche um keine institutionelle Unterstützung 
durch die Beratungs- und Vermittlungsdienste bemühen 
und deshalb auch nirgendwo institutionell erfasst wer-
den können. 

Die BA verweist darauf, dass sich ein Teil der Inanspruch-
nahme der Beratungs- und Vermittlungsdienste „nach 
den jeweiligen Verhältnissen auf dem Ausbildungsmarkt“ 
richtet (Bundesagentur für Arbeit 2020b). So deuten 
auch die entsprechenden Entwicklungen innerhalb der 
Länder im letzten Jahrzehnt darauf hin, dass die Jugend-
lichen die Ausbildungsvermittlung bei aus ihrer Sicht 
schwierigerer Marktlage (niedrige Angebots-Nachfrage-
Relation) „häufiger und früher“ nutzen und bei guter 
Marktlage (hohe Angebots-Nachfrage-Relation) „selte-
ner und später“ (vgl. BIBB-Datenreport 2020, Kapitel 
A1.1.3). 

Altbewerber/-innen

2020 hatten insgesamt 210.600 bzw. 44,5% der ins-
gesamt 473.000 registrierten Ausbildungsstellenbewer-
ber/-innen die Schule bereits in einem früheren Jahr als 
dem Berichtsjahr verlassen. Von ihnen hatten 80.900 die 
Schule im Vorjahr und 129.700 in noch früheren Jahren 
beendet → Tabelle A1.1.3-2. Verglichen mit dem Vorjahr 
ging die Zahl der sogenannten Altbewerber/-innen um 
11.000 (-5,0 %) zurück. 

Auch wenn die Bewerber/-innen wegen ihres früheren 
Schulentlassjahres umgangssprachlich als Altbewer-
ber/-innen bezeichnet werden, ist nicht sicher, ob sie 
sich tatsächlich bereits einmal in früheren Jahren für 

eine Berufsausbildungsstelle interessiert hatten. Seit 
2014 enthält die BA-Ausbildungsmarktstatistik deshalb 
auch Angaben über die gemeldeten Bewerber/-innen 
für Berufsausbildungsstellen, die nicht nur im aktuellen 
Berichtsjahr, sondern bereits auch in früheren Jahren mit 
Unterstützung einer Arbeitsagentur oder eines Jobcen-
ters eine Ausbildungsstelle gesucht haben E . Personen, 
die in mindestens einem der letzten fünf Berichtsjahre als 
Bewerber/-innen in der Statistik der BA registriert waren, 
werden somit ebenfalls als Altbewerber/-innen bezeich-
net, wenn auch aus einer anderen Perspektive.

Tabelle A1.1.3-3:  Registrierte Ausbildungsstellenbewerber/-innen in Deutschland differenziert nach dem letzten 
Status der Ausbildungssuche vor dem jeweils aktuellen Berichtsjahr

Berichtsjahr

Insgesamt

darunter:

Bewerber/-innen in 
mindestens einem der 
vorausgegangenen fünf 

Berichtsjahre

darunter:

 ein oder zwei Jahre vor 
Berichtsjahr

darunter:

ein Jahr vor Berichtsjahr
zwei Jahre vor  
Berichtsjahr

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

2014 561.145 100,0% 187.043 33,3% 173.131 30,9% 151.031 26,9% 22.100 3,9%

2015 550.910 100,0% 185.485 33,7% 171.186 31,1% 148.745 27,0% 22.441 4,1%

2016 547.728 100,0% 185.150 33,8% 170.862 31,2% 147.907 27,0% 22.955 4,2%

2017 547.824 100,0% 183.727 33,5% 169.875 31,0% 147.664 27,0% 22.211 4,1%

2018 535.623 100,0% 189.234 35,3% 174.972 32,7% 148.041 27,6% 26.931 5,0%

2019 511.799 100,0% 186.820 36,5% 170.074 33,2% 143.424 28,0% 26.650 5,2%

2020 472.981 100,0% 183.898 38,9% 162.807 34,4% 135.817 28,7% 26.990 5,7%

Quelle:  Ausbildungsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Sonderauswertung zur Vorbereitung des  
Berufsbildungsberichts; Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung                                                                                                             BIBB-Datenreport 2021

Bewerber/-innen mit Kontakt 
zu den Beratungs- und 
Vermittlungsdiensten in  
früheren Jahren

Bei der Interpretation der Zahlen zu den Bewerbern/Be-
werberinnen, die bereits in früheren Jahren Kontakt zu den 
Beratungs- und Vermittlungsdiensten hatten, nimmt die BA 
die Zuordnung zu den Jahreskategorien danach vor, wann 
die Person zuletzt in früheren Jahren als Bewerber/-in ge-
meldet war. Es sind also keine Aussagen darüber möglich, 
ob z. B. eine Person, die zum letzten Mal ein Jahr vor dem 
Berichtsjahr gemeldet war, auch schon in früheren Jahren 
mit Unterstützung der BA eine Ausbildungsstelle gesucht 
hatte. Umgekehrt darf aus dem längeren Zurückliegen der 
letzten Erfassung als Bewerber/-in nicht geschlossen wer-
den, dass die Person sich während des gesamten Zeitraums 
vergebens um eine Ausbildungsstelle bemüht hatte.
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